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Titel Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Verkaufsstättenverordnung -
VkVO)

Amtliche Abkürzung VkVO

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Hamburg

Gliederungs-Nr. 2131-1-18

§ 22 VkVO - Lage der Verkaufsräume

Verkaufsräume, ausgenommen Gaststätten, dürfen mit ihrem Fußboden nicht mehr als 22 m über der Geländeoberfläche liegen.
Verkaufsräume dürfen mit ihrem Fußboden im Mittel nicht mehr als 5 m unter der Geländeoberfläche liegen.
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